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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Ukraine-Krieg: Situation in Schule 

 
 

Begründung: 

 

Die Beschulung geflüchteter Kinder und Jugendlicher, so auch aus der Ukraine, wird von 

der Schulaufsicht organisiert. Aktuell hat das Ministerium für Schule und Bildung NRW mit 

der Schulmail vom 08.03.2022 mit der Überschrift „Ankommen in der Schule“ Verfahrens-

schritte als eine erste und Orientierung gebende Information an die Schulleitungen mitge-

geben. Diese wurden von der unteren Schulaufsichtsbehörde, dem Schulamt für den Kreis 

Recklinghausen, für die Schulen in ihrem Zuständigkeitsbereich konkretisiert. 

 

 

Konkret ist festzuhalten: 

 

  An den Grundschulen werden keine „Schwerpunktschulen“ zur Beschulung der 

geflüchteten Grundschüler:innen gebildet. Die Kinder besuchen die der Wohnung 

bzw. der Unterbringung am nächsten gelegene Grundschule. 

 

  Die in den Kommunen benannten Seiteneinsteigerberater:innen benennen den 

Erziehungsberechtigten die in Absprache mit der jeweils zuständigen Schulauf-

sicht zur Aufnahme vorgesehenen Schulen der Sekundarstufe I. Die Beratungs-

leistung erfolgt durch die an das Kommunale Integrationszentrum abgeordneten 

Lehrkräfte. 
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  Grundsätzlich können auch bei noch ungeklärtem Aufenthaltsstatus und ohne 

vorherige Zuweisung durch die Schulaufsichtsbehörde Erziehungsberechtigte der 

Kinder und Jugendlichen direkt bei Schulen vorstellig werden. Der Schulbesuch 

soll auch in diesen Fällen grundsätzlich ermöglicht werden. 

 

  Jede Entscheidung von Schulleitungen zur Aufnahme erfordert aus Gründen der 

Gleichbehandlung aller zugewanderten Kinder und Jugendlichen und einer       

vorausschauenden Planung von erforderlichen Ressourcen und Schulplätzen im-

mer eine Abstimmung mit der unteren Schulaufsicht. 

 

  Bei der Entscheidung über eine zügige Beschulung sollen die besonderen Flucht-

umstände der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden. Oberster Maßstab 

an konkreten Entscheidungen zur Beschulung sollte immer das Wohl der Kinder 

und Jugendlichen sein. 

 

  Die Beschulung der neu angekommenen Schüler:innen erfolgt entweder in inne-

rer Differenzierung, in teilweise oder in vollständig äußerer Differenzierung. Damit 

ist noch keine Zuordnung der Schülerin bzw. des Schülers zu einem Bildungsgang 

der besuchten Schulform verbunden. Die Zuordnung erfolgt mit Blick auf die je-

weilige schulische Entwicklung der Schülerin bzw. des Schülers zu einem späteren 

Zeitpunkt. 

 

Die Kultusministerkonferenz hat am 10./11. März 2022 in ihrem Beschluss „Der Krieg in der 

Ukraine und seine Auswirkungen“ die besondere Verantwortung für die geflüchteten Men-

schen herausgestellt. Der Beschluss ist in der Anlage beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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 Die Bürgermeisterin 

i. V. 

 

 

 
 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


